
145127110
4.C..6:1BIQ9 Md S;!)Cfk*:
AIlrensbUrg

VerkQndetam: 22.12.10

Stender. Justizangestelte
als Urkundsbeantirl
der Geschaftsstele

LANDGERICHT LOBECK
URTEil

111NAMEN DES VOLKES

In dem Berufungsvenahren

E.ON 'Hanse Vertrieb GmbH. vertreten durch die GeschlftsfOhrung •• SchlesWag-HeinGas-
PIa1Z1,25451 Quickborn,

- Klagenn und BerUfungsktagerin -
- ProzessbevolhläChtigte: Rechtsanwäfte GoebeI ~ GoebeI. Neue Straße ~. 24589 Nortorf

gegen

~ und Berufungsbeklagte zu 1) -~~. .

- Beklagte und.BerufungsbekIag zu 2) -
- ProzessbevoIlmachtC:Iterzu 1.) und 2.): RechtsanwaltJan Bomemann. Bahi1hofstraße 9-
11, 25421 Pinneberg . - .

hat die 14. Zivilkammer des Landgerichts.LObeck

auf die mündlche Verhandl~ vom 2. Dezember 2010

durch den Vorsitzenden Richter sm L.andgericht Dr. Grammam als Vorsitzenden. den
Richter am La'ndgericht Ickes und den Richter HoItkamp als beisitzende R~hter
für R e c h t etkannt
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Die Berufung der KIägerin gegen das am 13. April 2010

.verkünde1e Urteil des Amtsgerichts Ahrensburg (AL 46 C .

618109) Wird zurückgewiesen.
Die Kosten der BenJfung tragt die Klagenn.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Revision wird nicht zugelassen.
~r Streitwert in der Berufungsins1anz wird auf 1.187,56€

festgesetzt.

GrDnde

'1.

,

Auf die Dlntelung. des Tatbestandes wird gemAß §§ 540 Abs. 2, 3138 AbI. 1 ZPO in

Verbindlllg mit §26 Nr. B EGZPO verzichtet.

If. . .
'. +•

.Oie Berufung ist zulässig~ aber nicht begründet. .

Das Anitsgericht hat die Klage zu ~ abgewiesen. Die Klagerin.J die mit der Berufung

ihren enmnstanzUchen ZaNungsantrag weiterverfolgt. hat keinen lahlungsansprudl gegen

die Beldagten. Dje Beldagten haben die EntgeJtforderungen der KNigerin, die ihnen nach
dem zwischen den Parteien geschlossenen SonderVertrag Ober die Versorgung mit erd-
gas oblagen,' fUr den streitgegenstandlichen leistungszeilraum voßstlndig erfO." Denn ,die
Preisanpassmgen, die die KIägeri1 auch .nach ausdrDckJ~ Wicterspruch-· der Bekfag-

ten ei1seitig vornahm, waren mr die Beklagten nicht verbindlich. Die KIageril.war nämlich
nicht zur einseitigen Prei8anpassoog berechtigt.

1. Die entsprechende Klausel des nicht vorg~legten, aber unstreitig zwischen den

Parteien bestehenden Sandervertrages. wonach Oie KlAgerin ,.berechtigt" seit -ihre

Preise der 'Preisentwicklung auf dem warmemarkt anzupassen-, ist unwirksam.
Gemlß § 307 AbS. 18GB sind· Bestimmungen in 'Allgemeinen
GeschMtsbedingungen unwirksam. wenn sie den Vertragspartner des~Verwenders
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entgegen den Geboten von Treu und Glauben lWlangemessen benachteiligen. Eine

unangemessene Benachteligung ist im Z'Neife1 gemlß § 307 Abs. 2 Nr. 1 8GB
anzunehmen, wenn eine Bestimmung ml wesentlichen Grundgedanken der

gesetzlichen ReQeIung, von ~ abgewichen wird. nicht zu verein~ ist Nach

der aktuellen Rechtsprechung des BlnJesgerichtshofes zu ahrflChen Preisanpas-

sungskJausein in Gas1ieferungsverträgen' 6egt eine' unangemessene Benachtei-

ligung,des Kunden vor. wenn die PrelsanpasSU1QSklsusel bei ku~ndlichster

Auslegung zum Nachteil des Kunden von der in § 4 AVBGasV bzw. § 5 GasGW

getroffenen'Regeiung abweicht'(vgl. BGHZ 182.59--75 = NJW 2009,2662-2667, zil

nach julis. Rn. 25 ff.; BGHZ 182,41-58 = NJW 2009, 2867-2671. zl. nach juris, Rn..
, ,

28 ff.; bestätigt BGH. Urteil vom 13.01.2010. VIII ZR 81108. zit. nad1 jurist Rn. 16

ff.). Die gesetzliche Regelung sehe nicht nur das Recht des Gasversorgers zur
, .. ,

Preisanpassung nach bi~igem Ennessa;- vor. sondern begründe zugl~ch auch Oie
Pflcht, bei günstigeren Einkauf,s- und P,roduktionskosten ~ne ~ zu

Gunsten des 'Kunden vorzunehmen (Vgl. BGH 8.8.0.). Wenn die vertragliche

Klausel bei kLnJenfeindlfchsterA~ung eine solche, Verpftichltng des
, ,

Gasversorgers nICht begründe. welche ·sie zum Nachteil des Sonderkunden vom

Leitbld der AVBGasV bzw. GasGVV Sb und fihe zu eber un~riieSsenen
BenachteUlgung des Kunden.

'DIe hier vorl";de Klausel ermöglcht eine Auslegung,Iwonach die Kiägerin zwar
, '.

berechtigt fst Preisanpassungen entsprechend der "Preisentwicklu~ auf dem

Wärmemarkt'" vorzunehmen, sie eine Preisanpassung aber nicht vornehmen muss. .
Die KlauseJ verschafft der Klägerin damit Gelegenheit, ~de Kosten dtlCh

Preiserhöhungen auszugleichen. ohne dass sie sinkende Kosten zum Anlass einer

Preissenlulg nehme~mosste. Damit ermöglicht die Klausel eine Verschiebung des
vertraglich vemfribarten ÄquivaJenzverhlltnisses am NachteiJ des Kunden (vgl.

BGHZ 182. 5~15, zit. nach juns, Rn. 27).

Die Benachteiligung wird auch nicht durch ein KOndigungerecht des Kunden
a~lichen. Denn dann würdS das KDndigungsrecht des Kt.nIen nur dem

Ve.:wender der Klauset zum Vorteil gereichen. indem dem Verwender letztlich eine
~Iichkeit eröffnet würde, sich durch unangemessene PreiserhOh:unQen lRt eine

. damit provozierte ,Kondigung des Kunden von einem Vertrag zu lOsen,der zuvor für
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den Ve.wender ungünstig. für den Kunden aber günstig war (vgl. BGHZ 180, 257·

.272 - N.1N 2009, 2051·2054, zn. nach jurist Rn. 36 f.•m.w.N.).

2. Eine Anwendung der Regelung in § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV bzw. § 5 GasGW

kommt nidlt in Betracht Aus dem Zusammenhang der vertraglichen Regelung
ergibt sich bereits, daSs die Parteien die PreisanpassUng$auseI als abschließende

ReQetung gesehenhaben (vgl. zu einer verglei~reI1 EirbezietllJll9s~usel BGHt

Urtel vom 13.01.2010, VIII ZR 81108, zil mich jurist Rn. 24). Die Anwendung der

AVBGasV erfolgte gemäß Ziffer 5 des SOndervertrages nur Dirn übrigen" und soll

wohl auch nur die Praklischer:t umstAnde der Gaslieferungen regeln.

Soweit die Klägerin die Auffassulg vertritt, ab 2007 seien. die P1eisanpassungen

auf der Grundlage der GasGW erfolgt weft mit dem Schreiben .der.KJlgerin vom.

10. April 2007 (Anlage K 3. BI. 44 dA) die GasGW zum~Inhalt des
Sondervertrages gemacht YIlOfden sei. ist das nicht Dbeaeugend. Sch~ aus dem

Wortlaut des SChreibens kann nidlt entnommen werden. dass' damit die
Preisanpassungsklausel aus Ziffer 4 des Sondervertrages nicht mehr gelten soll. Sc

heißt es dort "Bisher war d;e ... AVBGasV mit ihren E~n ~~~
Bestandteil des Vertrages.. 'Diese wird hiennit durch die GasGW .,. ersetzt." Der

nachfolgende Absatz enthärt dann noch den Satz:

6Ändetungen der Preit$e oder unserer ErgtJnzenden Bedingungen erfolgen kunftjg

nach §6 Aha. 2 GasGw-':

In dieser Formulierung rtegt kein V~t auf das ~ aufgrund der Klausel

vorgesehene ••Ob~ einer einseitigen PreiserhOhung, und auch eme Verpflichtung zur
Anpassung bei ZU Gunsten des Versorgers venlnderter Marktlage ist dann nicht zu

erkennen. Denn § 5 AbS. 2 GasGW regelt nur das Verfahren und damit das nWteot

der Preisanpassungen, begründet ai:!er aus sich selbst heraus keil Recht zu
Preisanpassung •. jedenfaUs soWeit es sich um Im Ratmen der Privatautonomie
geschlossene Sonderverträge. J:1andelt und nicht um ,.aI1genleine ~ise". die

gegenOber jedennam im Rahnen der Grundversorgung angeboten werden,

Damit kam dahinstehen, wie die Beklagten auf das SChreben reag:Erten, weN
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bereb dem Schrei>en dei" Klagerin ein ErkIärungswert im Hinblick auf die FortgeJ..
'. .

tUng oder Ablösung der Preisanpassungsktausef fehlt.
. ' . .

3. S.ne erglnzenc:le Vertragsauslegung Ist entgegen der Auffassung der ~ niCht

geboten. Voraussetzung dafür wäre. dass die Unwirksamkeit der Preisanpassungs-.

ida~ zu ei1er nicht mehr hinnehmbaren einseitige Verscmebung des konkreten

Vertragsgefüges zurasten des Verwenders führen Würde. Eine solche ist hier nicht

zu erkennen. Dem die Klagerin kann den Sondervertrag ordentrich kUndigen; eine

KQndigungsfrist sieht der Vertrag nicht· vor. Nach § 20 GasGW beträgt die

Kündigungsfrist einen Monat ZlI'n Ende eines Kalendermonats. Blebt die Khlgerin

fOr den Zeitraum der KOndigungsfiist weiterhin an den Vertrag gebunden. ist ihr

ÖleSohne weiteres ZUZU'Tluten (vgL BGH WM 2010, 183-186, zil nach juris. Rn. 28.
m.w.N., daZU auch BVerfG WM 2010, 2044-2047, zit.·nach juns, Rn. 43).

Eine ~mutbare Be'astungder Kligerin ergibt sich auch nicht mit Blick auf die
pauschal behaupteten RQckforderungsansprDche in Höhe von 749 Mio. €. rm Blick-

winker des individuellen \fertragsverhartnieses zwischen den Parteier' stellen steh
• • T· ·.1 . • •

die Unwirksamkeit der PreisanpassungskiauseJ und daraus felgende etwaige

Rückzahlungsansprüche als Verwirklichung eines R;sfkos dar, das der Verwender
der Klausel allein· übernimmt. indem er die Klausel stelU und aufgrund der u~rksa-

men Klausel höhere Preise verlangt und einzieht, als sie vereinbart sind. Die Ent-. .

scheIdmg darüber. in wie vielen Fällen die Klägerin dieses Risko eingeht, trifft sie

allei'1. Die Beklagten waren an diesen Entscheidungen jeWeils nicht beteftigt. Der
KJlgerin'ist deShaIJ au~ verwehrt,sich darauf ZU berufen~ die Unwirksamkeit der

. Klausel beseitige. das vertraglich vereinbarte Gleichgewicht von Leistung und

Gegenleistung. Zwar stelen sich dadurch die ursprünglich als variabel vereinbarten
Tarife faktisch als Festpreise dar, so dass die Ktlgerin gestiegene Kosten des

GasbeZl 'ges nicht als Prerserhöhungen an die Kunden weitelgeben kann. Dieser
Ober die AGB-rechtlche Inhaltskontroße erfolgte Eingriff in das vertragliChe Äquiva-

lenzverhaltnis ist allerdings nur die vom Gesetzgeber vorgesehene "Rechtsfolge für

Klauseln.die ein~ V~~partner lW\8ngemessef1 benachteiligen und daher ihrer-

seitS eine Verschiebung des AquivalenzverflArtnisses bewirken wOrden (vgL

BVeTfG, WM 2010,2044-2047. zft. nach juris, Rn. 42).
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4.' Aus den gletchen Gründen kommt auch eine Vertragsanpassung wegen Störung

der Geschäftsgrundlage nicht ilBetracht.

ßL

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 NJs. 1 ZPO, die Entscheidung zur vortäufigen

Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10. 713 ZPO in Verbindung mit §26 Nr. 8 EGZPO.

Die' Revision war nicht zuzul88gen. ~ sache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch

dient sie der FortbldtqJ' des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
• • .4

dlUilg {§ 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO). AUein die Tatsache. dass die KIagerin die streitgegen-

ständliche PreisanpasslMlgSkiausel in einer Vtelzahl von Verträgen veMendetjhat und sich

deswegen möglicherweise ROckfol'derungsansprüChen nerheblichem Umf.,g ausgesetzt

sieht begrOndet keine grundsälzlche Bedeutung. Die fOr die Enfschektung wesentlchen
Rechtsfragen sind'in Obrigen durch die. Zitierte gefestigte höchstrichterlichä Rechtspre-
chung gekIIrL- .

Or. Grarnmam
i

Ickes Holtkamp


